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Bekanntmachungen 
 

über das Recht der Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag  

am 26. September 2021 
 

 
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die kreisfreie Stadt Wuppertal wird in der 

Zeit vom 6. bis 10. September 20221, während der allgemeinen Öffnungszeiten, montags 
bis donnerstags von 9.00 bis 15.00 Uhr und freitags von 9.00 bis 12.30 Uhr, bei der 
Wahlbehörde der Stadt Wuppertal, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 
Raum C-206, 42269 Wuppertal, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten; 
dieser Raum ist barrierefrei.  
 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den § 51 Abs. 1 des 
Bundesmeldegesetzes entsprechenden eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im 
automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat. 
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 6. 
bis 10. September 2021, spätestens am 10. September 2021 bis 12.30 Uhr, bei der 
vorbezeichneten Dienststelle Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder 
durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 
zum 5. September 2021 eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er 
sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 
 
 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 102 Wuppertal I bzw. im  

Wahlkreis 103 Solingen-Remscheid-Wuppertal II  
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durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) des jeweiligen 

Wahlkreises 

oder 

durch Briefwahl teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

 
5.1  in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 

5.2  nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, wenn 

a) sie nachweisen, dass sie ohne Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 5. 
September 2021) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 
Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 10. September 2021) versäumt haben, 
 

b) sie aus einem von ihnen nicht zu vertretenden Grund nicht in das 
Wählerverzeichnis aufgenommen worden sind, 

 
c) das Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 

Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung entstanden ist. 
 

6. Im Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können Wahlscheine bis zum 24. 
September 2021, 18.00 Uhr, bei der Wahlbehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch 
beantragen. Eine Antragstellung per Telefon ist unzulässig. 
 
Allgemeine Öffnungszeiten der Wahlschein-Ausgabestelle im Rathaus, 42275 Wuppertal-
Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Lichthof: 
 
Vom 30. August bis 24. September 2021 
montags bis mittwochs  08.00 bis 16.00 Uhr, 
donnerstags   08.00 bis 17.30 Uhr, 
freitags    08.00 bis 12.30 Uhr (am 24. September 2021 bis 18.00 Uhr!). 

 
7. Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht 

oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
am Tag vor der Wahl von 08.00 bis 12.00 Uhr und am Wahltag von 08.00 bis 15.00 Uhr 
gestellt werden. 
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.  
  
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 
Ziffer 5.2 angegebenen Gründen den Antrag auf Ausstellung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltage 15.00 Uhr stellen. 
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Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.  

 
8. Mit dem Wahlschein erhalten die Wahlberechtigten  

 

 einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 

 einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 

 einen amtlichen, mit der Anschrift an die der Wahlbrief zurückzusenden ist 

versehenen, roten Wahlbriefumschlag und 

 ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr 
als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Wahlbehörde vor Empfangnahme der 
Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl müssen die Wahlberechtigten den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und 
dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Sonntag, dem 26. September 2021 bis 18.00 Uhr eingeht. 
 
 

9. Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG als unentgeltlich befördert. 
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. Bei der 
Rücksendung aus dem Ausland sind die Wahlbriefe entsprechend zu frankieren. 

 
Wuppertal, den 23. August 2021 
 
Der Oberbürgermeister 
i.V. 
gez.  
Dr. Slawig 
Stadtdirektor 
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Wahlbekanntmachung 
 

Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 
 

 
1. Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. 

 
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 

2. Die kreisfreie Stadt Wuppertal ist in 221 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. Die Wahlbezirke Nr. 
001 bis 098, 114 bis 205 bilden den Bundestagswahlkreis 102 Wuppertal I; die Wahlbezirke Nr. 
099 bis 113, 206 bis 221 bilden den Bundestagswahlkreis 103 Solingen-Remscheid-Wuppertal II. 
 
Die Abgrenzung der Wahlbezirke kann eingesehen werden bei der Wahlbehörde der Stadt 
Wuppertal, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Raum C-206, 42275 Wuppertal, 
während der allgemeinen Dienstzeit 
 

montags bis donnerstags von  9.00 bis 15.00 Uhr, 
freitags von     9.00 bis 12.30 Uhr. 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 18. August 2021 bis 
zum 5. September 2021 übersandt werden, sind der Wahlbezirk, die laufende Nummer im 
Wählerverzeichnis und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Wahltag um 14.15 
Uhr im Rathaus, 42275 Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, zusammen. 
 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirkes wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
 
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wahlberechtigte erhält bei Betreten des 
Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.  
 
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der 
zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis 
für die Kennzeichnung,   
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b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten 
fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung 
einen Kreis für die Kennzeichnung.    
 

Der Wähler gibt 
 
seine Erststimme in der Weise ab, 
 

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, 

 
und seine Zweitstimme in der Weise, 
 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit 
das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. Dies gilt auch für die Ermittlung der 
Briefwahlergebnisse durch die Briefwahlvorstände. 
 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
 

b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen.  
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Wahlbehörde der Stadt Wuppertal einen 
amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 
18.00 Uhr eintrifft. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 

des Bundeswahlgesetzes). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
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7. Nach dem Wahlstatistikgesetz - WStatG - vom 21.05.1999 (BGBl. I S. 1023), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 27.04.2013 (BGBl. I S. 962) – sind aus dem Ergebnis der Bundestagswahl 2021 
in ausgewählten Wahlbezirken repräsentative Wahlstatistiken zu erstellen über 
 

a) die Wahlberechtigten, Wahlscheinvermerke und die Wahlbeteiligung nach Geschlecht 
und  Geburtsjahresgruppen 

b) die Wähler und ihre Stimmabgabe für die einzelnen Wahlvorschläge nach Geschlecht  
und Geburtsjahresgruppen sowie die Gründe für die Ungültigkeit von Stimmen.  

 
In diesen Wahlbezirken wird mit entsprechend gekennzeichneten Stimmzetteln (Buchstaben A 
bis M) gewählt; in der Wahlbenachrichtigung ist der zutreffende Kennbuchstabe eingedruckt. 
 
In Wuppertal sind folgende Wahlbezirke in die repräsentative Wahlstatistik einbezogen:  
 

34, 53, 66 
 

In Wuppertal sind folgende Briefwahlbezirk in die repräsentative Wahlstatistik einbezogen. 
 

48810, 46620, 42210. 
 
Die statistische Auswertung wird ohne Verletzung des Wahlgeheimnisses zu einem späteren 
Zeitpunkt durchgeführt. 

 
 
 
Wuppertal, den 1. September 2021 
  
Der Oberbürgermeister 
i.V. 
gez.  
Dr. Slawig 
Stadtdirektor 
 
 
 
 
 
 

Der Stadtbote 
Nr. 40/2021

Seite 
7 von 36



Der Stadtbote 
Nr. 40/2021

Seite 
8 von 36



Der Stadtbote 
Nr. 40/2021

Seite 
9 von 36



 

Bekanntmachung 
 
 
Die aus dem Listenwahlvorschlag für die Partei Bündnis 90/DIE GRÜNEN -GRÜNE- für den 
Integrationsausschuss der Stadt gewählte Bewerberin, 
 

Sahin, Yasemin, 
 
hat auf ihr Mandat verzichtet. Der Verzicht soll sofort wirksam werden. Die unter der lfd. Nr. 
3 des Listenwahlvorschlages der Partei Bündnis 90/DIE GRÜNEN -GRÜNE-  benannte Bewer-
berin, Zinke, Caterina, hat auf ihr Anwartschaftsrecht verzichtet.  
Als Nachfolgerin wird die unter der lfd. Nr. 4 des Listenwahlvorschlages der Partei Bündnis 
90/DIE GRÜNEN -GRÜNE-  benannte Bewerberin, 
 

Meiwandi, Derya 
geb. 1989 in Paderborn, 

pädagogische Projektleiterin, 
42283 Wuppertal, 

E-Mail: derya.meiwandi@gruene-wuppertal.de 
festgestellt. 

 
Gegen diese Feststellung kann binnen eines Monats beim Wahlleiter für das Stadtgebiet 
Wuppertal, Johannes-Rau-Platz 1, 42269 Wuppertal, Einspruch eingelegt werden. Der Ein-
spruch ist schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. Die Frist zur 
Erhebung eines Einspruchs beginnt am Tage dieser Bekanntmachung. 
 
Wuppertal, den 25.08.2021 
 
Der Wahlleiter für das Stadtgebiet Wuppertal 
gez.  
Dr. Slawig 
Stadtdirektor 
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Bekanntmachung 

 

Landtagswahl am 15. Mai 2022 
Beisitzer*innen und Stellvertreter*innen des gemeinsamen Kreiswahlausschusses  

für die Landtagswahlkreise 32 Wuppertal I und 33 Wuppertal II  
 
Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 der Landeswahlordnung (LWahIO) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 
548, 964) zuletzt geändert durch Verordnung vom 24. August 2016 (GV. NRW. S. 726, 794), 
gebe ich hiermit die Namen der Beisitzer/innen sowie ihrer Stellvertreter/innen des 
Kreiswahlausschusses für die Landtagswahlkreise 32 Wuppertal I und 33 Wuppertal II 
bekannt: 
 
 
Beisitzer*in Stellvertreter*in 
 
Herr Stadtverordneter Herr  
Heiko Meins Ulf Klebert 
 
Herr Stadtverordneter Frau 
Maximilian Guder Maren Bergmann 
 
Frau Stadtverordnete Herr  
Martina Sailer Patric Mertins 
 
Herr Stadtverordneter Herr 
Thomas Hahnel-Müller Dirk Kanschat 
 
Herr Stadtverordneter  Frau Stadtverordnete 
Paul Yves Ramette Yasgülü Zeybek 
 
Herr  Herr Stadtverordneter 
Tobias Wierzba Alexander Schmidt 
 
 
Wuppertal, den 16. Juli 2022 
 
Der Kreiswahlleiter für die Wahlkreise  
32 - Wuppertal I und 33 - Wuppertal II 
gez.  
Dr. Slawig 
Stadtdirektor 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 24.08.2021 gemäß 
§ 75 des VIII. Sozialgesetzbuches (Kinder- und Jugendhilfe) in Verbindung mit § 25 des 
Ersten Gesetzes zur Ausführung Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) folgenden 
Beschluss gefasst: 

Der Verein „Treffpunkt Leben e.V..“ wird als Träger der freien Jugendhilfe öffentlich 
anerkannt. 

 
Ressort Kinder, Jugend und Familie – Jugendamt (208.61) 
i.A. 
 
gez. 
Brenig 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 
 
Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher 
 
1. Aufgebote 
 
Aufgebote vom Sparkassenbuch 
 
Nr. 3010851339 
Nr. 3432640427 

 
 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch 
für kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem 
Tag der Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld. 
 
 
 
Wuppertal, den 26.08.2021 STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
          Der Vorstand 
 
 
 
 
 
 
2. Kraftloserklärungen 
 
Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch 
 
 
Nr. 4010363705 
Nr. 4215881535 

 
 
 
 
Wuppertal, den 26.08.2021 STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
          Der Vorstand 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Paschalidis, Nikolaos) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.47, Zimmer: 106 
 Schwarzbach 105, 42277 Wuppertak 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Paschalidis, Nikolaos 
 Elberfelder Str.87, 42285 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 16.08.2021, 3.247.5.47.60.2454.4 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Eker 

 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Jacqueline Reiche) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Geschäftsstelle 2, Leistungsgewährung, Zimmer:       
 Uellendahler Str. 70-72, 42107 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Jacqueline Reiche 
 Deweerthstr. 116, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 20.07.2021, Aktenzeichen 3.242.5.42.99.0369.9 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Köster 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Maurizio Gelsomino) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Geschäftsstelle 2, Leistungsgewährung, Zimmer:       
 Uellendahler Str. 70-72, 42107 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Maurizio  Gelsomino 
 Elberfelder Str. 87, 42285 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 11.08.2021, Aktenzeichen 3.942.5.42.54.2347.7 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
i. V. Köster 
 

 
Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 

gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 
(Benachrichtigung Herr Abdulrahim Aldouiri) 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter AöR Wuppertal, Geschäftsstelle 6, Leistungsabteilung, Zimmer: 214 
 Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Abdulrahim Aldouiri 
 Mohrhennsfeld 42, 42369 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 17.08.2021, 39148BG0715169   
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Thiele 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Dilan Evren) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Leistungsgewährung GST 6, Zimmer: 231 
 Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1, 42283 Wuppertal  
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Dilan Evren 
 Deweerthstr. 116, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 17.08.2021, 39148BG0787905 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Stettner 

 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau  Janine Schiwy) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen,  403.22, Zimmer: D-229 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Janine Schiwy 
 Bergstr. 52, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 06.08.2021,  80129026       
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Horn 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Isenovski Seat) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.47, Zimmer: 106 
 Schwarzbach 105, 42277 Wuppertak 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Isenovski, Seat 
 Ludwigstr. 26, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 17.08.2021, 3.247.5.47.56.5604.0 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
van Liempt 

 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Dorina Elvira Anghel) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt, Ressort 208.4101, Zimmer: 407 
 Neumarkt 10, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Dorina Elvira Anghel 
 Vogelsaue 42 a, 42115 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 03.08.2021, 208.4101-838438 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
von Styp-Rekowsky 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Ion Pantelimon)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Ion Pantelimon 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 30.07.21 304.52 – 21400134991 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Scherner 

 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Arkadiusz Filipiak)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Arkadiusz Filipiak 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 30.07.21 304.52 – 21400135444 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Przemyslaw Marek Szymas)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Przemyslaw Marek Szymas 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 30.07.21 304.52 – 21400135790 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Scherner 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Przemyslaw Marek Szymas)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Przemyslaw Marek Szymas 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 16.08.21 304.52 – 21400136046 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Koschewsik Hartig)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Koschewsik Hartig 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 16.08.21 304.52 – 21400136087 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Scherner 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Robert Bogumil Okulski)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Robert Bogumil Okulski 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 16.08.21 304.52 – 21400136061 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Fozi Belichawi)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Fozi Belichawi 
 Klingelholl 50, 42281 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.07.21 304.52 – 21400131823 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Scherner 

 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Marek Chmielewski)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Marek Chmielewski 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 16.08.21 304.52 – 21400136160  21400137820 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Atanas Hristov)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Atanas Hristov 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 16.08.21 304.52 – 21400137473 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Scherner 

 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Shirwan Abdulla)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Shirwan Abdulla 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 16.08.21 304.52 – 21400137119 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Aneta Ewa Domzala auch Kieliszek gen.)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Aneta Ewa Domzala auch Kieliszek gen. 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 16.08.21 304.52 – 21400137093  21400136830 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Scherner 

 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Salim Toum Ben Che Kroun)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Salim Toum Ben Che Kroun 
 Annastr. 3, 44649 Herne 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.07.21 304.52 – 21400130981 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Viktorija Samsonaite)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Viktorija Samsonaite 
 Appellstr. 22, 42281 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.07.21 304.52 – 21400132706 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Scherner 

 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Ernest Kofi Apuaye)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Ernest Kofi Apuaye 
 Stuttbergstr. 23, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 30.07.21 304.52 – 21400135295 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn  Beni Kavungu 42105 Wuppertal) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.24, Zimmer: 410 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Beni Kavungu       
 Ludwigstr. 26, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 18.08.2021, 39148BG0770779 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Paustenbach 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Krysztof Jozef Witeczek) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Geschäftsstelle 6, Leistungsgewährung, Zimmer: 221 
 Hans-Dietrich-Genscher Platz 1, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Krysztof Jozef Witeczek 
 Ludwigstr. 26, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 18.08.2021 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Gröning 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Julia Haksteter) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Julia Haksteter 
 Timmersfeld 78,42899 Remscheid 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 20.07.2021, 002325291 SB 37 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A.                                                                         
gez. 
Perlich 

 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Nico Elgert) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Leistungsgewährung GST 6, Zimmer: 231 
 Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Her Nico Elgert 
 Ludwigstr. 26, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 20.08.2021, 39148BG0790361 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Stettner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Rusalina Caldarar) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.21-, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Rusalina Caldarar 
 Vogelsaue 39,42115 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 16.08.202106.01.2021, 360042240 SB 37 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A.                                                                         
gez. 
Bieniek 

 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Alexandr Ebermann 42107 Wuppertal) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.24, Zimmer: 410 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Alexandra Ebermann       
 Deweerthstr. 116, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 26.07.2021, 39148BG0538090 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Paustenbach 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Paraskevi Balessia) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Leistungsgewährung GST 6, Zimmer: 231 
 Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Paraskevi Balessia 
 Deweerthstr. 116, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 20.08.2021, 39148BG0790223 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Stettner 

 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Christos Margaritidis) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Leistungsgewährung, Zimmer: 213 
 Straße, PLZ und Ort 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Christos Margaritidis 
 Ludwigstraße 26, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 23.08.2021, 39148BG0522618 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Lemke 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Patric Werner Weinberger) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.21-, Zimmer A-387 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Patric Werner Weinberger 
 Lange Straße 23,42119 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 28.06.2021, 360041875 SB 91 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A.                                                                         
gez. 
Perlich 

 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 
(Benachrichtigung Herrn Grzegorz Kazimierz Bobrowicz) 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.21-, Zimmer A-387 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Grzegorz Kazimierz Bobrowicz 
 Andreas-Hofer-Str. 26,42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 25.06.2021, 360041778 SB 91 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A.                                                                         
gez. 
Perlich 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Dustin May) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Leistungsgewährung, Zimmer: 434 
 Uellendahler Str. 70 - 72, 42107 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Dustin May 
 Ludwigstr. 26, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 22.07.2021; 39148BG0739550  
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
K. Weiss 

 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Dennis Wolf) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Geschäftsstelle 2, Leistungsgewährung, Zimmer: 402 
 Uellendahler Str. 70-72, 42107 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Dennis Wolf 
 Eintrachtstr. 67, , 42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 24.08.2021, Aktenzeichen 3.242.5.42.99.0421.0 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Simon-Willi 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Sören Laskowski 42277 Wuppertal) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.24, Zimmer: 410 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Sören Laskowski       
 Hermannstr. 23 A-C, 42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 03.05.2021, 39148BG0666361 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Paustenbach 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Ismail Köksal) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Geschäftsstelle 2, Leistungsgewährung, Zimmer: 402 
 Uellendahler Str. 70-72, 42107 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Ismail Köksal 
 Ludwigstr. 26, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 25.08.2021, Aktenzeichen 3.242.5.42.56.2706.9 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Weinreich 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Nikolay Kolev  Todorov) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt , 405.22, Zimmer: 128 – 131 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Nikolay Kolev  Todorov 
 Zwinglistr 10  , 42275 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 16.07.2021, 405.22-BA-392632 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Brunschoen 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn  Sebastian Werner 42105 Wuppertal) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.24, Zimmer: 410 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Sebastian Werner 
 Ludwigstr. 26, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 10.08.2021, 39148BG0725322 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Paustenbach 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Ksenia Schill) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Leistungsgewährung, Zimmer: 434 
 Uellendahler Str. 70 -72, 42107 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Ksenia Schill 
 unbekannt,       
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 26.08.2021;39148BG0529407  
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
K. Weiss 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Olivia Klara Zito       42105 Wuppertal) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.24, Zimmer: 410 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Olivia Klara Zito       
 Grünewalder Berg 22, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 10.08.2021, 39148BG0739599 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Paustenbach 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Traian Ciurariu) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Strassenverkehrsamt, 405.22, Zimmer: 117 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Traian Ciurariu 
 Uferstr. 26, 42275  Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 27.08.21        405.22/2021-0426 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Klinkenberg 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Adam Zubert) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Strassenverkehrsamt, 405.22, Zimmer: 117 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Adam Zubert    c/o Caldararu 
 Mathildenstr. 49, 47169 Duisburg 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 27.08.21        405.22/2021-0426 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Klinkenberg 

Der Stadtbote 
Nr. 40/2021

Seite 
34 von 36



Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Nikolinka Elenova Zlatkova) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Strassenverkehrsamt, 405.22, Zimmer: 117 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Nikolinka Elenova Zlatkova 
 Kurfürstenstr. 22, 44147 Dortmund 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 27.08.21     405.22/2021-0110 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 01.09.2021 
i. A. 
gez. 
Klinkenberg 
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